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Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU)

Vollzitat
Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 268), die zuletzt 
durch Artikel 14 der Verordnung vom 18. November 2025 (GV. NRW. S. 1039) geändert worden 
ist

Fußnoten zum Dokument

Anlage zuletzt geändert durch Artikel 14 der Verordnung vom 18. November 2025, in Kraft 
getreten am 9. Dezember 2025.

Vom 3. Februar 2015

§ 1 
Umweltschutzbehörden

(1) Der Vollzug der im Teil A des Verzeichnisses zu dieser Verordnung genannten Gesetze und 
der zu diesen Gesetzen ergangenen Rechtsverordnungen sowie sonstigen Verordnungen, Ver-
ordnungen der Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Union und des § 93b Ab-
satz 2 der Grundbuchverfügung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Januar 1995 
(BGBl. I S. 114), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3719) ge-
ändert worden ist, obliegt, soweit nichts anderes bestimmt ist, den Umweltschutzbehörden.
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(2) Umweltschutzbehörden sind

1. das für Umwelt zuständige Ministerium als oberste Umweltschutzbehörde,

2. die Bezirksregierungen als obere Umweltschutzbehörden,

3. die Kreise und kreisfreien Städte als untere Umweltschutzbehörden,

4. die Bezirksregierung Arnsberg auch als Bergbehörde.

Für den Vollzug der unter Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften können weitere Behörden nach 
Maßgabe dieser Verordnung zuständig sein.

 

(3) Die unteren Umweltschutzbehörden sind sachlich zuständig, soweit nichts anderes bestimmt 
ist.

 

(4) Die Zuständigkeiten der Gemeinden und Kreise als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) in der jeweils gelten-
den Fassung und der Gemeinden als abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaften bleiben un-
berührt.

 

(5) Die in dieser Verordnung genannten Zuständigkeiten beziehen sich auf die genannten 
Rechtsvorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung. Teil B des Verzeichnisses zu dieser Ver-
ordnung enthält eine Übersicht und Erläuterungen zu Anhang II.

§ 2 
Zuständigkeiten bei Anlagen

Fußnoten zu § 2 Zuständigkeiten bei Anlagen

§ 2: Absatz 4 geändert durch Verordnung vom 17. April 2018 (GV. NRW. S. 206), in Kraft ge-
treten am 27. April 2018; Absatz 4 geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 1. Februar 
2022 (GV. NRW. S. 122), in Kraft getreten am 19. Februar 2022.

(1) Für den Vollzug der unter § 1 Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften ist die obere Umwelt-
schutzbehörde zuständig, soweit es sich um Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb 
von Anlagen nach Anhang I dieser Verordnung oder um Anforderungen des Abfall-, Boden-
schutz- und Wasserrechts gegenüber dem Betreiber dieser Anlage handelt und soweit in An-
hang II nichts anderes bestimmt ist. Für Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ist die Be-
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zirksregierung Arnsberg zuständig, soweit in Anhang II nichts anderes bestimmt ist. Für den Be-
reich des Immissionsschutzrechts ist bei Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, das für Ener-
gie zuständige Ministerium oberste Umweltschutzbehörde. Die Zuständigkeiten erfassen auch 
die Wahrnehmung von Verpflichtungen der für die Anlage zuständigen Behörde.

 

(2) Die Zuständigkeit nach Absatz 1 erfasst alle weiteren Anlagen, die von demselben Betreiber 
in einem engen räumlichen Zusammenhang mit der Anlage nach Anhang I oder mit der Anlage, 
die der Bergaufsicht unterliegt, betrieben werden, soweit sie gewerblichen Zwecken dienen.

 

(3) Die Zuständigkeit nach den Absätzen 1 und 2 erfasst auch Anlagen anderer Betreiber, die 
sich auf demselben oder benachbarten Grundstücken befinden und die in einem engen betriebs-
technischen und organisatorischen Zusammenhang betrieben werden, soweit sie gewerblichen 
Zwecken dienen.

 

(4) Die Zuständigkeit der oberen Umweltschutzbehörde nach den Absätzen 1 bis 3 endet für An-
lagen, die nach dem 1. Januar 2008 stillgelegt worden sind,

- bei einer ordnungsgemäßen Stilllegung von Anlagen ein Jahr nach vollständiger Einstellung des 
Betriebs aller Anlagen nach Anhang I,

- bei nicht ordnungsgemäßer Stilllegung, wenn von der Anlage und dem Anlagengrundstück kei-
ne schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren mehr hervorgerufen werden und 
die Rückführung des Anlagengrundstücks in den Ausgangszustand nach § 5 Absatz 4 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert 
worden ist, abgeschlossen oder die Pflicht erloschen ist.

Zur ordnungsgemäßen Stilllegung nach Satz 1 gehört auch die Erfüllung der Betreiberpflicht nach 
§ 5 Absatz 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Bei Deponien, die am 1. Januar 2008 noch 
nicht endgültig stillgelegt sind, endet die Zuständigkeit abweichend von Satz 1 mit der Feststel-
lung, dass die Nachsorgephase abgeschlossen ist. Obere und untere Umweltschutzbehörde 
können vereinbaren, dass nach vollständiger Einstellung des Betriebes der Anlage beziehungs-
weise endgültiger Stilllegung der Deponie die Zuständigkeit bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
übernommen wird.

 

(5) Die Zuständigkeit der oberen Umweltschutzbehörde nach den Absätzen 1 bis 4 endet bei ei-
ner Änderung oder Wiederaufnahme des Betriebes, wenn die die Zuständigkeit nach Absatz 1 bis 
4 begründenden Umstände nicht mehr gegeben sind.
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§ 3 
Zuständigkeiten gegenüber Kreisen und kreisfreien Städten

Für den Vollzug der unter § 1 Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften gegenüber Kreisen und 
kreisfreien Städten ist die Bezirksregierung zuständig, soweit in Anhang II nichts anderes be-
stimmt ist. Gegenüber einem Unternehmen oder einer Einrichtung in Gesellschaftsform findet 
Satz 1 nur Anwendung, wenn einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt mehr als 50 Prozent der 
Anteile an dem Unternehmen oder der Einrichtung in Gesellschaftsform gehören.

§ 4 
Weitere Zuständigkeiten

Für den Vollzug der in Anhang II dieser Verordnung genannten Aufgaben sind die dort angeführ-
ten Behörden zuständig.

§ 5 
Bestimmung von Zuständigkeiten

Ist es zweckmäßig, eine Angelegenheit in benachbarten Bezirken einheitlich zu regeln, kann die 
oberste Umweltschutzbehörde einer oberen Umweltschutzbehörde Aufgaben im Bezirk einer 
anderen oberen Umweltschutzbehörde übertragen. Die oberste Umweltschutzbehörde kann im 
Einvernehmen mit den betroffenen Behörden die zuständige Behörde bestimmen, wenn für Anla-
gen mit engem räumlichen oder Anlagen mit betriebstechnischem und organisatorischem Zu-
sammenhang die örtliche und sachliche Zuständigkeit mehrerer Behörden begründet ist. Andere 
Vorschriften zur Bestimmung der zuständigen Behörde bleiben unberührt.

§ 6 
Zuständigkeit bei Rechtsänderung und für den Vollzug von Verwaltungs-

akten
(1) Tritt während eines laufenden Verwaltungsverfahrens eine Änderung der in § 1 Absatz 1 die-
ser Verordnung in Bezug genommenen Rechtsvorschriften in Kraft, bleibt die ursprünglich zu-
ständige Behörde zuständig.

 

(2) Wird für eine Aufgabe die anzuwendende Rechtsvorschrift geändert, bleibt die bisher zustän-
dige Behörde zuständig. Satz 1 gilt nicht, wenn die Aufgabe zugleich in ihrem Inhalt wesentlich 
geändert wird.

 

(3) Wird die Zuständigkeit für die Durchführung von Genehmigungsverfahren oder sonstigen Zu-
lassungsverfahren geändert, bleibt die ursprünglich zuständige Behörde bis zum Abschluss des 
Verfahrens durch bestandskräftige Entscheidung für diejenigen Verfahren zuständig, in denen 
am Tage des Inkrafttretens der Änderung die vom Antragsteller einzureichenden Unterlagen 
vollständig vorliegen.
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(4) Für die Vollstreckung des Verwaltungsaktes ist die Behörde zuständig, die zum Zeitpunkt der 
Vollstreckung für den Erlass des Verwaltungsaktes zuständig wäre.

§ 7 
Zuständigkeit bei Ordnungswidrigkeiten

Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die für den 
Vollzug der Rechtsvorschriften nach dieser Verordnung jeweils zuständige Behörde.

§ 8 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

 

 

 

Die Verordnung wird erlassen

a) von der Landesregierung auf Grund

- des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 
der zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert worden 
ist, insoweit nach Anhörung des fachlich zuständigen Ausschusses des Landtags,

- des § 9 Absatz 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 4 Satz 2 des Landesorganisationsgesetzes und

- des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) sowie

b) vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
nach Anhörung der zuständigen Ausschüsse des Landtags auf Grund

- des § 14 Absatz 4 des Landes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. März 1975 (GV. NRW. S. 
232), der durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 622) neu gefasst 
worden ist,

- des § 38 des Landesabfallgesetzes vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 250), der zuletzt durch Ar-
tikel 84 des Gesetzes vom 25. September 2001 (GV. NRW. S. 708) geändert worden ist,

- des § 16 Absatz 1 des Landesbodenschutzgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 439), der 
zuletzt durch Artikel 68 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 332) geändert worden ist, 
und
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- des § 140 Absatz 1 des Landeswassergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), der zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GV. 
NRW. S. 463) geändert worden ist.

 

 

Die Landesregierung

Nordrhein-Westfalen

 

Die Ministerpräsidentin

 

Der Minister

für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlage]
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